
 
Eröffnungsansprache von Herrn Staatssekretär Dr. Hanning 

in Vertretung von Herrn Bundesminister Dr. Schäuble 
am 12. November 2008 

anlässlich der BKA-Herbsttagung  
zum Thema „Wirtschaftskriminalität und Globalisierung –  

Die Polizei vor neuen Herausforderungen“ 
 

 
Anrede, 

 

Ich möchte Sie alle zunächst um Verständnis bitten, dass Herr Minister Dr. Schäuble 

heute nicht persönlich die Herbsttagung des BKA eröffnen kann. Anlass dafür ist 

aber ein sehr Erfreulicher: Zeitgleich mit der Eröffnung der Herbsttagung berät der 

Bundestag in zweiter und dritter Lesung das BKA-Gesetz [TO BT: 14:35 Uhr], für das 

sich Herr Minister mit großem Engagement eingesetzt hat.  

 

Das neue BKA-Gesetz ist ein zentraler Bestandteil der neuen Sicherheitsarchitektur 

für Deutschland. Die neuen Regelungen geben dem BKA eine neue Aufgabe: Das 

BKA kann zukünftig seine Fähigkeiten und Kenntnisse in der Terrorismusbekämp-

fung nicht nur strafverfolgend, sondern auch zur Verhütung konkreter terroristischer 

Gefahren einsetzen.  

 

Das BKA-Gesetz soll keineswegs – wie immer wieder behauptet wird – an den 

Grundfesten des Föderalismus rütteln. Das Gesetz ist vielmehr die logisch zwingen-

de Folge der Föderalismusreform, die schließlich als Verfassungsänderung mit der 

erforderlichen 2/3 Mehrheit beschlossen wurde. Die polizeilichen Aufgaben sind und 

bleiben im Grundsatz eine Angelegenheit der Länder. Dort werden Gefahren in aller 

Regel auch am wirksamsten bekämpft. Es geht hier vielmehr darum, in einem ganz 

eng umgrenzten Bereich auch dem BKA Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen. In 

diesem Bereich ist das BKA auch erster Ansprechpartner für die internationalen Poli-

zeibehörden. Die neuen Aufgaben nimmt das BKA im gegenseitigen Benehmen mit 

den daneben zuständigen Länderbehörden wahr.  

 

Anrede, 
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Das Gesetz schafft keine allmächtige Bundespolizeibehörde nach dem Vorbild des 

FBI. Das ist auch nicht beabsichtigt. Die strikte organisatorische und institutionelle 

Trennung von Nachrichtendiensten und Polizei bleibt auch weiterhin gewährleistet. 

Diese Trennung macht es aber gerade erforderlich, den notwendigen Informations-

austausch sicherzustellen. Dies zu unterlassen wäre unverantwortlich! Das Tren-

nungsgebot verpflichtet uns nicht, auf den notwendigen Informationsaustausch zu 

verzichten!  

 

Nicht nachvollziehen kann ich die Kritik an den Gefahrenabwehrbefugnissen des Ge-

setzes. Diese orientieren sich weitgehend an den Gefahrenabwehrbefugnissen der 

Polizeien der Länder und der Bundespolizei. Nur die Befugnisse zur Quellen-TKÜ 

und zur so genannten Online-Durchsuchung gehen über die polizeilichen Standard-

befugnisse hinaus. Letztere ist bislang lediglich im bayerischen Polizeiaufgabenge-

setz vorgesehen. In beiden Bereichen wurde die jüngste Rechtssprechung des Bun-

desverfassungsgerichts berücksichtigt. Wir können damit zu Recht sagen, dass das 

BKA über das modernste Polizeigesetz Deutschlands verfügt.  

 

Die Befugnisse zu heimlichen Maßnahmen machen das BKA auch nicht zu einem 

Nachrichtendienst. Heimliche Maßnahmen, wie etwa die Observation oder die Tele-

kommunikationsüberwachung sind etablierte Gefahrenabwehrbefugnisse, wie sie in 

den Länderpolizeigesetzen schon lange Zeit enthalten sind.  

 

Und einen Aspekt kann man meines Erachtens nicht ausdrücklich genug unterstrei-

chen, nämlich, dass es mit dem neuen BKA-Gesetz darum geht, Schritt zu halten mit 

den neuen Kommunikationsmöglichkeiten des 21. Jahrhunderts. Terroristen bedie-

nen sich nun einmal modernster Kommunikations- und Verschlüsselungstechniken. 

Wenn wir nicht wollen, dass hier für unsere Polizei eine „black box“ entsteht, müssen 

wir ihr entsprechende Befugnisse geben. Es geht also mit dem neuen BKA-Gesetz 

darum, Schritt zu halten mit denjenigen, die sich längst sämtlicher moderner Kom-

munikationsmittel bedienen, um schwerste Straftaten vorzubereiten. Die neuen Re-

gelungen gleichen Defizite aus, die durch die schnelle technische Entwicklung in den 

vergangenen Jahren immer größer geworden sind. Um es noch einmal deutlich zu 

machen: Die Befugnisse schaffen im Ergebnis keine neue Informationsflut, sondern 
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dienen dazu, polizeiliche Instrumente der Gefahrenabwehr der rasanten technischen 

Entwicklung anzupassen. 

 

Anrede, 

 

Das Gesetz reiht sich ein in die von der Bundesregierung getroffenen Maßnahmen 

zur Fortentwicklung einer modernen Sicherheitsarchitektur und zur Stärkung der Si-

cherheitsbehörden. Wir haben mit der Schaffung des Gemeinsamen Terrorismus 

Abwehrzentrum (GTAZ) in Berlin Treptow und der Anti-Terror-Datei ganz wesentlich 

dazu beigetragen, den Informationsaustausch zwischen Polizei und Nachrichten-

diensten zu verbessern. Wir haben die Bundespolizei neu organisiert und ertüchtigen 

den Verfassungsschutzverbund und das Bundesamt für Verfassungsschutz. Unser 

Ziel ist es, unter Beibehaltung der bewährten föderalen Strukturen, die Ressourcen 

von Bund und Ländern im Verfassungsschutz effizient aufeinander abzustimmen. 

 

Wir stehen jetzt vor der Aufgabe, noch in dieser Wahlperiode die Gesetzgebungs-

vorhaben zur Strafbarkeit des Besuchs so genannter Terrorcamps, zum Visawarnda-

teigesetz und zum G-10-Gesetz abzuschließen.  

 

Die Abstimmung mit dem BMJ zur Strafbarkeit des Besuchs sog. Terrorcamps ist 

bereits weit fortgeschritten. Ich bin zuversichtlich, dass wir hier bald zu einem Ab-

schluss der Ressortabstimmung kommen werden. 

 

Das Visawarndateigesetz wollen wir, wie vereinbart, noch dieses Jahr ins Kabinett 

bringen. Hier stehen uns allerdings noch intensive Verhandlungen mit dem BMJ zur 

Abstimmung der Regelungsdetails ins Haus. 

 

Zum G10-Gesetz ist vereinbart, dass wir den noch von der letzten Bundesregierung 

eingebrachten Gesetzentwurf jetzt zügig abschließen. Mit der Neuregelung soll ins-

besondere auch weiterhin eine effiziente Überwachung der Telekommunikation si-

chergestellt werden. 

 

 

Anrede, 
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ebenso aktuell wie die Beratung des BKA-Gesetzes ist auch das Thema der diesjäh-

rigen BKA-Herbsttagung:  

 

Wirtschaftskriminalität und Globalisierung – Die Polizei vor neuen Herausforderun-

gen“ 

 

Die einzelnen Beiträge im Tagungsprogramm der Herbsttagung machen diese Ak-

tualität ganz besonders deutlich. 

 

 

[I. Schädigungspotential und Strafwürdigkeit der Wirtschaftskriminalität] 

 

Anrede, 

 

Das Schadenspotential dieses Kriminalitätsfeldes ist enorm. Zwar machte die Wirt-

schaftskriminalität in den letzten Jahren jeweils einen verhältnismäßig geringen An-

teil an den polizeilich bekannt gewordenen Straftaten aus, im Jahr 2007 waren es nur 

1,4 Prozent. Aber der verursachte Schaden ist überproportional hoch: Im Jahr 2007 

belief sich der Schaden auf 4,1 Milliarden Euro. Das war mehr als die Hälfte des Ge-

samtschadens, der in der Polizeilichen Kriminalstatistik registriert wurde. Schon des-

halb müssen wir das Thema Wirtschaftskriminalität sehr ernst nehmen.  

 

Die unmittelbaren monetären Schäden treffen Unternehmen, individuelle Opfer und 

zu einem erheblichen Anteil auch den Staat. Denken Sie nur an Steuerhinterziehung 

oder Subventionsbetrug.  

 

Neben unmittelbaren Schäden, die in Geldwert ausgedrückt werden können, gibt es 

aber auch noch mittelbare Folgen, die ebenfalls gravierend sind. Ich meine vor allem 

die negativen Auswirkungen der Wirtschaftskriminalität auf die marktwirtschaftliche 

Ordnung und den „Wirtschaftsstandort Deutschland“. Diese negativen Folgen sind 

vielfältig und weit reichend: Vertrauensverlust im nationalen und internationalen 

Wettbewerb, Wettbewerbsverzerrungen, Arbeitsplatzverluste für die Arbeitnehmer 

und Renditeverluste für die Anleger.  
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Mit Blick auf die Globalisierung möchte ich den Gedanken sogar noch weiterspinnen 

und auf eine besondere Gefahr hinwiesen, die ich in der Wirtschaftskriminalität sehe; 

nämlich die nachhaltige Schädigung einer unserer wichtigsten Ressourcen, der Inno-

vationsfähigkeit. Die wirtschaftliche Stärke deutscher Unternehmen beruht auf Wis-

sensvorsprung, Innovationsfähigkeit und Ideenreichtum. Innovationsfähigkeit und 

Ideenreichtum können sich vor allem in einem gesunden Wettbewerb der Ideen - und 

das heißt: in einem funktionierenden Markt - entfalten. Wer den Markt schädigt, bei-

spielsweise durch Produktpiraterie oder korruptes Verhalten, beschneidet also 

zugleich auch die wichtige Ressource Innovation. Und schädigt damit anhaltend die 

wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit unseres Landes im internationalen Wettbewerb. 

 

Solche mittelbaren Folgen der Wirtschaftskriminalität lassen sich nicht statistisch 

ausdrücken. Wir müssen aber wohl davon ausgehen, dass der dadurch verursachte 

wirtschaftliche Schaden immens ist. Der tatsächliche Schaden der Wirtschaftskrimi-

nalität dürfte also den registrierten Schaden noch um ein Vielfaches übersteigen. 

 

Wirtschaftskriminalität muss aufgrund ihres Schädigungspotentials genauso konse-

quent bekämpft werden wie etwa Gewaltdelikte oder Eigentumsdelikte. Das ist eine 

Frage der Ausgeglichenheit unseres Sanktionensystems. Es ist aber auch eine Fra-

ge der Bewertung von Fehlverhalten in unserer Gesellschaft, die sich in der nationa-

len Strafordnung widerspiegeln muss. In den letzten Jahren hat gegenüber der Wirt-

schaftskriminalität ein deutlicher Bewusstseinswandel stattgefunden. Wirtschaftskri-

minalität wird keineswegs mehr als Kavaliersdelikt betrachtet. Was noch vor wenigen 

Jahren als „wirtschaftliche Gepflogenheit“ angesehen worden sein mag, wird heute 

kritischer beurteilt. Korruption ist eines der Felder, wo diese Entwicklung deutlich zu 

erkennen ist. Hier sind die öffentliche Wahrnehmung und das Problembewusstsein 

heute sehr geschärft. Die intensive Berichterstattung um die Korruptionsaffären der 

letzten Monate ist Ausdruck dieses gewandelten Bewusstseins.  

 

 

[II. WiKri und Globalisierung/Tatmittel Internet] 

 

Mit der weiter voranschreitenden Globalisierung unserer Wirtschaft verändern sich 

auch die Formen der Wirtschaftskriminalität. Deshalb ist es richtig, dass sich die 
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diesjährige BKA-Herbsttagung mit dem besonderen Aspekt der Globalisierung aus-

einandersetzt.  

 

Vor allem die internationale Bankenkrise hat uns in den letzten Wochen und Monaten 

deutlich vor Augen geführt, wie global vernetzt einzelne Wirtschaftsbereiche sind, 

und wie krisenanfällig diese Branchen dadurch weltweit werden. Wo die Ursachen für 

die Krise liegen, und ob wir im Zusammenhang mit der Finanzmarktkrise teilweise 

auch strafbares Verhalten annehmen müssen, wird die Zukunft erweisen. Beim BKA 

werden bereits einzelne Ermittlungsverfahren geführt. Herr Ziercke wird uns dazu 

noch Näheres berichten. Und auch von anderen Rednern wie z. Bsp. Herrn Mines 

(engl.) werden wir zu dem Thema Finanzmarktkrise im Verlauf der Herbsttagung 

noch viel Interessantes hören.  

 

Ganz unabhängig von der Finanzmarktkrise lässt sich sagen, dass die Globalisierung 

viele Chancen bietet, aber auch Risiken birgt – gerade auch kriminelle Risiken. Denn 

nicht nur Unternehmen, auch kriminelle Gruppierungen dehnen ihren Aktionsradius 

immer weiter aus.  

 

Ein Kriminalitätsbereich, bei dem sich diese Entwicklung überdeutlich abzeichnet, ist 

die Computer- und Internetkriminalität. Globalisierung bedeutet ja vor allem eines: 

Vernetzung der Welt. Ein – wenn nicht das – Symbol dieser Vernetzung ist das Inter-

net. Kriminelle Tätergruppierungen nutzen verstärkt Computer und das Internet, um 

bei relativ geringem Entdeckungsrisiko zum Teil hohe Gewinne zu erzielen. Die Täter 

agieren dabei weltweit.  

 

Es überrascht also nicht, wenn das Internet auch als Tatmittel der Wirtschaftskrimi-

nalität eine wichtige Rolle spielt. Im Jahr 2007 wurden knapp 9300 [9.279] Fälle der 

Wirtschaftskriminalität registriert, die durch das Internet begangen wurden. Die Ge-

samtzahl der polizeilich bekannten Straftaten, die mithilfe des Internets begangen 

wurden, lag im Jahr 2007 bei rund 180.000 Fällen [179.026]. Gegenüber dem Vorjahr 

bedeutet das einen Anstieg um acht Prozent.  

 

Allein schon diese Zahlen sind alarmierend. Aber nicht nur in quantitativer, auch in 

qualitativer Hinsicht gibt es Veränderungen: Wir beobachten in den letzten Jahren 
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eine gestiegene Professionalität auf Täterseite, die sich beispielsweise in der Weiter-

entwicklung der verwendeten Schadsoftware und in dem zunehmenden Grad an ar-

beitsteiligem Vorgehen widerspiegelt.  

 

Insgesamt stellen wir fest, dass die Szene sehr aktiv ist und auf neue Präventions-

maßnahmen sofort mit neuen Computerprogrammen reagiert. Außerdem werden 

Verschlüsselungs- und Anonymisierungsprogramme benutzt. Das stellt die Strafver-

folgungsbehörden oftmals vor erhebliche Probleme.  

 

Eine zusätzliche Herausforderung ist, dass das Internet Kriminellen ermöglicht, 

Staatsgrenzen einfach und unkompliziert zu überwinden. Da kann ein Täter unauffäl-

lig in einem Land leben, seine Mittäter in einem anderen Land. Der Server, von dem 

aus sie beispielsweise Schadprogramme verschicken, steht in einem dritten Staat. 

Und die Geschädigten befinden sich in wieder anderen Ländern. Mit dem globalen 

Internet lösen sich also die Grenzen zwischen innen und außen ein Stück weit auf. In 

Ergänzung zu den von uns schon unternommenen Schritten müssen wir deshalb 

auch zukünftig die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Polizeibehörden wei-

ter optimieren, um mit der beschriebenen Entwicklung Schritt halten zu können. Ins-

besondere müssen wir auch weiterhin durch reibungslosen Datenaustausch eine 

erfolgreiche Arbeit der Polizeibehörden im Kampf gegen die Internetkriminalität er-

möglichen. 

 

[III. Maßnahmen gegen die Wirtschaftskriminalität] 

 

Anrede, 

Eine verantwortliche Innenpolitik muss sich immer wieder neu mit der Frage befas-

sen, was zu tun ist, um die Wirtschaft und die Bürger vor Wirtschaftskriminalität zu 

schützen und diese Kriminalitätsform wirksam zu bekämpfen. Dabei müssen präven-

tive Ansätze zur Kriminalitätsbekämpfung ebenso berücksichtigt werden wie repres-

sive Ansätze. 

 

[1. elektronische Sicherungsprogramme] 
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Ich will hier zunächst einmal mit der Kriminalprävention beginnen und dabei an das 

Thema Internetkriminalität anknüpfen, das ich schon skizziert habe. Denn gerade im 

Bereich der Internetkriminalität lässt sich mit einer angemessenen Vorsorge durch 

die Unternehmen und Internetnutzer Schaden vermeiden. Man kann das gar nicht oft 

genug betonen, denn leider werden Schutzmaßnahmen vielfach erst ergriffen, wenn 

ein Schaden bereits eingetreten ist.  

 

Und es sind nicht nur die großen Unternehmen und Organisationen, sondern insbe-

sondere auch die kleinen und mittleren Unternehmen betroffen. Viele private Inter-

netnutzer sowie auch viele Unternehmen sind sich der Risiken, die eine mangelnde 

IT-Sicherheit mit sich bringt, offenbar nicht bewusst. Teilweise wird auch aus Kos-

tengründen auf ausreichende Schutzmaßnahmen verzichtet. Unternehmen, die an 

der IT-Sicherheit sparen, riskieren damit aber erst recht hohe Kosten. 

 

Wichtig ist deshalb, dass Internetnutzer und Unternehmen ihr Augenmerk verstärkt 

auf eigene Schutzmaßnahmen richten. Dazu gehört eine aktuelle und leistungsfähige 

Sicherheitssoftware ebenso wie die Sensibilisierung der Belegschaften. Und da hier 

ein bisschen „PR in eigener Sache“ sicher nicht schadet, will ich gleich noch hinzufü-

gen: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz: das BSI, das 

zum Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums gehört, hält hervorragende In-

formationsangebote zu den Bereichen Prävention und Bewusstseinsbildung bereit! 

Das BSI ist Sicherheitsbehörde des Bundes, bietet aber auch Dienstleistungen für 

Bürgerinnen und Bürger und die Privatwirtschaft an.  

 

[2. Weitere präventive Maßnahmen:]  

 

Neben solchen elektronischen Sicherungsmaßnahmen müssen aber weitere Präven-

tivmaßnahmen ergriffen werden. Schon die Komplexität der Wirtschaftskriminalität, 

zumal in einer globalisierten Welt, erfordert eine Kopplung unterschiedlicher präven-

tiver Ansätze.  

 

Gefordert ist hier auch die Wirtschaft selbst. Und da gibt es offenbar noch Hand-

lungsbedarf: Nach einer aktuellen Studie einer großen Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft kommt die Prävention von Wirtschaftskriminalität bundesweit zu kurz. So gebe 
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es beispielsweise nur bei einer Minderheit der im Rahmen der Studie befragten Un-

ternehmen Anti-Korruptionsprogramme.1 

 

Zwar muss man die Ergebnisse solcher Studien vielleicht immer etwas relativieren, 

unter anderem, weil da auch geschäftliche Interessen der Auftraggeber im Spiel sein 

mögen. Compliance-Programme, die Unternehmen vor Wirtschaftskriminalität schüt-

zen, sind dabei aber ein wichtiger Ansatz. Dazu werden wir morgen mehr von Herrn 

Schaupensteiner hören.  

 

Daneben gibt es auch schon zahlreiche gemeinsame präventive Maßnahmen von 

Wirtschaft und Sicherheitsbehörden zur Verhinderung von Wirtschaftskriminalität. 

Beispielhaft seien hier nur die vielfältigen Kooperationsformen des Bundeskriminal-

amts mit Vertretern der Wirtschaft genannt, beispielsweise das „Netzwerk Wirt-

schaftskriminalität“2 oder die „Global Player Initiative“3.  

 

Anrede, 

 

Eine sehr wichtige Form der Prävention ist schließlich das gute Vorbild. Wirkung und 

Einfluss von integren Führungskräften werden meines Erachtens gerne und zu Un-

recht unterschätzt. 

 

Wer eine höhere Position innehat, hat auch eine höhere Verantwortung. Und er oder 

sie muss in besonderem Maße darauf achten, verantwortungsvoll zu handeln. Das 

gilt nicht nur mit Blick auf Bilanzen und Dividenden. Das gilt auch mit Blick auf die 

Menschen, die sich an Politikern oder Managern ein Vorbild nehmen.  

 

                                            
1 PricewaterhouseCoopers, Pressemitteilung vom 29. Juli 2008. 
2 Das Netzwerk will im Rahmen eines regelmäßigen Informationsaustauschs die Zusammenarbeit mit 

der Wirtschaft stärken, wobei präventive und strategische Aspekte im Vordergrund stehen. Anlassbe-

zogen geht es aber auch um repressive Bereiche. Erstes Treffen fand Anfang Februar 2008 statt; 

nächstes Treffen soll im Dezember 2008 sein. 
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Mit Blick auf Wirtschaftskriminalität und Korruption heißt das: Egal wie groß ein Un-

ternehmen ist - die Führungsebene muss klare Zeichen gegen Wirtschaftskriminalität 

setzen und Werte wie Rechtstreue, Fairness und Sozialverantwortlichkeit vorleben 

und vermitteln. 

 

Wir haben viele vorbildliche Führungskräfte in der Wirtschaft. Und wir können dafür 

sorgen, dass ihre Vorbildfunktion noch besser wahrgenommen wird. Ich denke, dass 

die Wirtschaft selbst ein originäres Interesse an integren Vorbildern hat, weil es um 

den Wirtschaftsstandort Deutschland geht. Und weil die Wirtschaft selbst große 

Schäden durch die Wirtschaftskriminalität erleidet. 

 

 

 

 [3. Rechtlicher Handlungsbedarf] 

 

 [a. Vermögensabschöpfung] 

 

Meine Damen und Herren,  

 

Prävention ist wichtig, wenn es darum geht, Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen. 

Aber angemessene rechtliche Rahmenbedingungen und ein effizienter Vollzug der 

bestehenden Rechtsvorschriften sind ebenfalls unabdingbar. Das bedeutet, dass 

Rechtsvorschriften immer wieder im Lichte neuer Entwicklungen – und dazu gehören 

beispielsweise auch die Auswirkungen der Globalisierungen im Bereich der Wirt-

schaftskriminalität - auf ihre Funktionstüchtigkeit hin überprüft werden müssen.  

 

Ein wichtiger rechtlicher Bereich, mit dem wir uns mit Blick auf Wirtschaftskriminalität 

und Globalisierung näher befassen müssen, ist die Vermögensabschöpfung. Wirt-

schaftskriminalität wird aus Gewinnstreben begangen. Die hohen Schadenszahlen 

der Wirtschaftskriminalität lenken den Blick also fast zwangsläufig auf den Gewinn, 

                                                                                                                                        
3 Dient der Erweiterung des nationalen und internationalen Sicherheitsnetzwerks unter Beteiligung von 

42 deutschen Global Player Unternehmen. Neben anlassbezogenem Informationsaustausch finden 

jährlich zwei Treffen statt. 
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den die – oftmals international agierenden - Täter mit ihrer Tat erzielen. Nach Schät-

zungen der Weltbank und des internationalen Wahrungsfonds sollen bis zu 20 Pro-

zent des weltweiten Bruttosozialprodukts aus kriminellen Aktivitäten stammen.4 Hier 

müssen wir ansetzen, wenn wir die Wirtschaftskriminalität bekämpfen wollen. Krimi-

nalität darf sich nicht lohnen! Unser Strafrecht muss sicherstellen, dass kriminell er-

langtes Vermögen abgeschöpft werden kann – auch, wenn die Täter international 

agieren und immer neue Geschäftsfelder besetzen.  

 

Dies gilt ganz besonders, weil wir inzwischen eine beträchtliche Verknüpfung der 

Wirtschaftskriminalität mit der Organisierten Kriminalität wahrnehmen. Kriminalität im 

Zusammenhang mit dem Wirtschaftsleben ist eines der wichtigsten Aktivitätsfelder 

der Organisierten Kriminalität; sie machte im Jahr 2007 immerhin rund 16 % [15,4] 

der gesamten registrierten OK aus. Und hier liegen auch die größten Gewinne, die 

die Organisierte Kriminalität erzielt. Im Jahr 2007 lagen in Deutschland die geschätz-

ten Gewinne der Organisierten Kriminalität insgesamt bei rund 480 Millionen Euro. 

Rund die Hälfte davon, nämlich 235 Millionen Euro, wurden im Bereich der Wirt-

schaftskriminalität erzielt. Dahinter lag selbst der Rauschgifthandel weit zurück, der 

ja sozusagen ein „klassisches Gebiet“ der Organisierten Kriminalität ist.  

  

Angesichts solcher Fakten haben wir im Bundesministerium des Innern die Regelun-

gen zur Vermögensabschöpfung in unserem Strafgesetzbuch und auch im Neben-

strafrecht in den letzten Wochen nochmals genau auf Funktionslücken überprüft. 

Tatsächlich gibt es noch verschiedene Ansätze zur Verbesserung unseres Straf-

rechts. Es geht mir beispielsweise darum, den Anwendungsbereich für den Erweiter-

ten Verfall im Sinne von § 73d des Strafgesetzbuchs zu erweitern, indem wir in unse-

rem Kern- und Nebenstrafrecht weitere Verweise auf § 73d StGB einfügen. Übrigens 

haben wir dabei auch das Umweltstrafrecht in den Blick genommen, weil sich hier 

ebenfalls ein Betätigungsfeld der Organisierten Kriminalität öffnet. Ich bin deshalb 

besonders gespannt auf den Vortrag von Herrn Grasso, den wir morgen zu diesem 

Thema hören werden. Weitere Vorschläge betreffen die Kriminalitätsfelder Compu-

terkriminalität, Produkt- und Markenpiraterie und Arzneimittelkriminalität. 

 

                                            
4 Quelle: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 31. August 2008, S. 39 
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Ein weiterer Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass wir uns seit längerem dafür 

einsetzen, einen vollständigen Überblick darüber zu erhalten, welche Vermögens-

werte im Rahmen von Strafverfahren durch die Justiz endgültig abgeschöpft werden. 

Das ist wichtig zu wissen, weil es ausweislich der „Jahresstatistik Vermögensab-

schöpfung“ des Bundeskriminalamts im Jahr 2007 einen deutlichen Rückgang von 

vorläufigen Vermögenssicherungen gab. Was die Ursachen dafür sind, lässt sich 

derzeit nicht abschließend sagen. Hier müssen wir noch genau analysieren. Und da-

bei helfen uns auch Erkenntnisse über das Wirken der Vermögensabschöpfung im 

Verlauf von Strafverfahren. Außerdem dürfte ein vollständiger Überblick über die ab-

geschöpften Vermögenswerte in Strafverfahren auch bewusstseinsbildende Wirkung 

entfalten. Schon deshalb werden wir uns weiter für das Vorhaben einsetzen.  

 

[b. Subventionsbetrug] 

 

Ein spezieller Bereich der Wirtschaftskriminalität, den wir derzeit im Bundesinnenmi-

nisterium auf gesetzliche oder auch Vollzugsdefizite hin untersuchen, ist der Subven-

tionsbetrug. Auch hier geht es regelmäßig um hohe Schadenssummen. Und vermut-

lich auch um ein großes Dunkelfeld. Der Staat – und damit wir alle – wird in besonde-

rem Maße durch den Subventionsbetrug geschädigt. Ich halte es deshalb für wichtig 

sicherzustellen, dass es hier keine Lücken im Rechtssystem gibt. 

 

[c. Deals] 

 

Schließlich möchte ich noch eine Thematik erwähnen, die uns weiter beschäftigt, 

sog. Verständigungen im Strafverfahren. Gerade in Verfahren der Wirtschaftskrimi-

nalität und der OK werden häufig Absprachen getroffen, um die oft mühsame und 

schwierige Beweisführung abzukürzen. Mir ist bewusst, dass dieses Ergebnis bei 

den Strafverfolgungsbehörden nach langer akribischer Arbeit in vielen Fällen zu 

Recht eine gewisse Frustration auslösen kann. Und der staatliche Strafanspruch darf 

auch nicht zur Verhandlungssache zwischen Anwälten, Staatsanwälten und Richtern 

werden. Der Bundesgerichtshof hat zuletzt gefordert, für Verständigungen in Straf-

verfahren eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Absprachen sollen einem geord-

neten Verfahren unterworfen werden. Die Abstimmung des entsprechenden Gesetz-

entwurfes durch die Bundesregierung gestaltet sich zur Zeit schwierig.  
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[4. begleitende Maßnahmen] 

 

Meine Damen und Herren, 

 

unser Ansatz war und ist stets der, nicht nur an die Rechtsdefizite, sondern auch an 

etwaige Vollzugsdefizite zu denken - und hier bei Bedarf zu handeln. Neben der 

Überprüfung unseres geltenden Rechts müssen wir aber auch weitere Maßnahmen 

ergreifen, um die strafrechtliche Verfolgung von Wirtschaftskriminalität zu verbes-

sern.  

 

Die Verfolgung der Wirtschaftskriminalität, insbesondere auch in den aktuellen Fällen 

im Bereich der Finanzwirtschaft, kann nur gelingen, wenn sich Strafverfolgungsbe-

hörden von Bund und Ländern an ihr beteiligen. Die personellen und fachlichen An-

forderungen an Ermittlungen im Bereich der Wirtschaftskriminalität mögen hoch sein. 

Auch die Länder stehen hier in der Pflicht, die erforderlichen polizeilichen Ermitt-

lungskapazitäten vorzuhalten, wie es das BKA für den Bund tut. 

 

Die IMK bereitet aktuell die Fortschreibung des Programms Innere Sicherheit vor und 

wird darin zu diesem Thema Stellung nehmen. Bund und Länder müssen bei der Be-

kämpfung der Organisierten und der Wirtschaftskriminalität ihre operativen Kompe-

tenzen stärken, die Ressourcen bündeln und optimal vernetzen. Nur so sind wir in 

der Lage, mit der Entwicklung täterseitiger Handlungsmöglichkeiten zumindest 

Schritt zu halten. 

 

[a. Dunkelfeldforschung WiKri und Korruption] 

 

Eine weitere Maßnahme, Vollzugsdefizite aufzudecken, ist die Initiierung einer Dun-

kelfeldforschung zu den Themen Wirtschaftskriminalität und Korruption. Wenn Straf-

taten den Strafverfolgungsbehörden nicht bekannt werden, kann keine Strafverfol-

gung stattfinden. Bei der Wirtschaftskriminalität müssen wir offenbar von einer sehr 

hohen Dunkelfeldziffer ausgehen5. Es werden teilweise Größenordnungen von mehr 

                                            
5 s. Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht, S. 221 
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als 80% genannt6. Die Ursache für das hohe Dunkelfeld dürfte maßgeblich in dem 

mangelnden Anzeigeverhalten geschädigter Personen oder auch geschädigter Un-

ternehmen liegen. Vor allem Letztere scheuen oftmals den Reputationsverlust, der 

entstehen könnte, wenn Fälle von Wirtschaftskriminalität bekannt würden. Ich appel-

liere deshalb an die Unternehmen: Bringen Sie Fälle von Wirtschaftskriminalität und 

Korruption zur Anzeige! Das ist wichtig, um eine angemessene Strafverfolgung zu 

ermöglichen und das Dunkelfeld zu erhellen. 

 

Darüber hinaus sehe ich es aber auch als wichtige Aufgabe der Innenpolitik an, das 

Dunkelfeld so weit wie möglich aufzuhellen. Je mehr wir über die Straftaten, Täter 

und modi operandi wissen, desto besser können wir dagegen vorgehen. Auch dies 

gilt wieder in besonderem Maße mit Blick auf die Globalisierung, die neue Kriminali-

tätsformen mit sich bringt. Das Bundeskriminalamt hat dieser Tage einen ersten 

Überblick über die bisherige Dunkelfeldforschung bei Wirtschaftskriminalität und Kor-

ruption erstellt. Jetzt müssen wir gemeinsam prüfen, wo Untersuchungsbedarf be-

steht und wie wir weiter vorgehen. Auch dies bleibt also ein wichtiges Projekt des 

Bundesinnenministeriums für die kommenden Monate.  

 

[b. Verbesserung der behördlichen Zusammenarbeit] 

 

Ein weiterer wichtiger Punkt im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Wirt-

schaftskriminalität, den ich schließlich ansprechen will, ist die Verbesserung der be-

hördlichen Zusammenarbeit. Mir ist es seit vielen Jahren ein Anliegen, dass Behör-

den national und international eng vernetzt sein müssen, um Straftätern das Hand-

werk zu erschweren. Das gilt mit Blick auf die Globalisierung schon ganz grundsätz-

lich.  

 

Wir leben in einer Zeit der weltweiten Vernetzung von Waren und Personen sowie 

komplexer Wertschöpfungsketten. Maßnahmen zur Gewährleistung der inneren Si-

cherheit müssen auch mit dieser Entwicklung Schritt halten. Wir brauchen heute 

mehr Daten und Informationen, um Sicherheit gewährleisten zu können. Wir brau-

                                            
6 s. Bundeslagebild WiKri 2007, S. 7, unter Bezug auf KPMG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Studie 

2006 zur Wirtschaftskriminalität in Deutschland  
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chen eine enge Zusammenarbeit zwischen den europäischen Polizeien. Wir müssen 

europaweit Informationen sammeln und austauschen. Ich habe das bereits vorhin im 

Zusammenhang mit der Internetkriminalität unterstrichen. Der Datenaustausch ist ein 

großer Gewinn für die tägliche Arbeit der Polizei. Mit EUROPOL und OLAF, der eu-

ropäischen Dienststelle zur Betrugsbekämpfung, stehen auf europäischer Ebene In-

strumente zur Verfügung, um Betrug, Geldwäsche und andere Wirtschaftsdelikte ef-

fektiv zu bekämpfen.  

 

Im Bereich der Wirtschaftskriminalität gilt das Gebot der Vernetzung und des Infor-

mationsaustauschs dabei in ganz im besonderen Maße. Denn die Wirtschaftskrimi-

nalität ist vielfältig und berührt schon im nationalen Raum die Zuständigkeit von sehr 

vielen Behörden.  

 

Erst kürzlich war in Pressemeldungen zu lesen, dass sich deutsche Zollfahnder 

durch ungeklärte Zuständigkeiten bei der strafrechtlichen Verfolgung von Subventi-

onsbetrügern behindert sehen. Wir haben diese Nachricht und unsere Erfahrungen 

im Bundesinnenministerium, die wir mit dem Subventionsbetrug gemacht haben, 

aufgegriffen und uns in den letzten Wochen dafür eingesetzt, den behördlichen In-

formationsaustausch mit dem Bundesministerium der Finanzen zu verbessern. Ich 

meine, es muss für den Bereich der Wirtschaftskriminalität einen ständigen Informa-

tionsaustausch aller beteiligten Behörden geben. Hieran muss die ministerielle Ebe-

ne ebenso beteiligt sein wie die operative Ebene und gegebenenfalls auch die Län-

der. Dafür werden wir uns weiter engagieren.  

 

[IV. Schluss] 

 

Meine Damen und Herren,  

Sie sehen, es gibt eine Reihe von „Baustellen“ in Bezug auf die Wirtschaftskriminali-

tät, die ausreichend Stoff zum fachlichen Gespräch bieten. Ich freue mich, dass hier 

so viele Experten versammelt sind, mit denen wir diskutieren können. Ich sehe den 

Vorträgen und Gesprächen im Rahmen der diesjährigen Herbsttagung gespannt ent-

gegen. Am Ende der Veranstaltung stehen hoffentlich eine Menge guter Ideen. Und 

ich hoffe, dass wir am Ende dieser Tagung gemeinsam feststellen können: Wir sind 

nicht wehrlos gegenüber Wirtschaftskriminalität, auch nicht in einer globalisierten 
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Welt und einer globalisierten Wirtschaft. Mit Kreativität, Engagement und Sachkunde 

werden wir alle, die Polizei und die Innenpolitik, die Herausforderungen meistern, die 

Wirtschaftskriminalität und Globalisierung an uns stellen. Wohlan - uns allen ein gu-

tes Gelingen! 


